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Arbeitskreis Diätetik 
in der Allergologie

Diätetik in der Allergologie: 
Diätvorschläge, Positions-

papiere und Leitlinien zu 
Nahrungs mittelallergie und 
anderen Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten

Unverträglichkeiten gegenüber Nahrungs-
mitteln erleben in Zeiten von bis zu zwang-
hafter gesunder Ernährung, Modediäten und 
Ernährungsideologie einen wahren Boom. 
Immer mehr Menschen glauben, unter Un-
verträglichkeitsreaktionen zu leiden – ein 
Trend, der durch die Medien stark gefördert 
wird.
Die Differenzierung zwischen vermeint-
lichen und tatsächlichen Unverträglich-
keiten ist gerade in der engen Kooperation 
zwischen Allergologe/Gastroenterologe und 
allergologisch versierter Ernährungsfach-
kraft optimal möglich, erfordert allerdings 
Zeit und ein fundiertes allergologisches 
Wissen. Aktuelle Forschungsarbeiten erwei-
tern dieses Wissen stetig und sollten in die 
tägliche Praxis bei Diagnostik und Therapie 
einfließen. 2015 wurde die interdisziplinär 
erarbeitete S2k Leitlinie „Management 
IgE-vermittelter Nahrungsmittelallergien“ 
ver öffentlicht, die die Grundlage der tägli-
chen Arbeit hinsichtlich IgE-vermittelter Re-
aktionen darstellt. Eine fundierte Anamnese 
und die versierte Auswertung vorhandener 
Sensibilisierungstests kann in einigen Fäl-
len eine Provokation entbehrlich machen, in 
vielen Situationen bleibt sie zur eindeutigen 
Diagnose einer Nahrungsmittelallergie aber 
unerlässlich. Daher wurde das Provokati-
onskapitel in der aktuellen Auflage des 
Ringbuchs überarbeitet und erweitert um 
diverse Provokationsrezepturen im Kindes- 
und Erwachsenenalter.

Für die Therapie IgE-vermittelter Reaktionen 
sind die Vorgaben der Lebensmittelinfor-
mationsverordnung (LMIV) von entschei-
dender Bedeutung, da inzwischen sowohl 
auf verpackter als auch auf „loser“ Ware 
inkl. Außer-Haus-Verzehr bei Verwendung 
der 13 Hauptauslöser allergischer Reaktio-
nen sowie Sulfit und Laktose eine Nennung 
erfolgen muss. Trotz vielfältiger Bemühun-
gen bleiben unbeabsichtigte Allergeneinträ-
ge in der LMIV weiterhin unberücksichtigt. 
Dies hat umfassende Konsequenzen für All-
ergiker und deren Beratung. Im vorliegenden 
Ringbuch können Sie einen ausführlichen 
Artikel des Arbeitskreises Diätetik in der 
Allergologie (ak-dida) zu den Fallstricken 
der Allergenkennzeichnung im Rahmen 
der LMIV sowie ein Positionspapier der 
Arbeitsgruppe Nahrungsmittel (AG NMA) 
der Deutschen Gesellschaft für Allergologie 
und klinische Immunologie (DGAKI) le-
sen. An beiden Artikeln hat Sabine Schnadt 
von Deutschen Allergie- und Asthmabund 
(DAAB) aktiv mitgewirkt, wofür wir ihr an 
dieser Stelle danken möchten. Am Positions-
papier war außerdem Thomas Holzhauser 
vom Paul-Ehrlich-Institut maßgeblich betei-
ligt. Auch ihm sei herzlich gedankt!
Trotz des umfassenden Werkes der Manage-
ment-Leitlinie IgE-vermittelter Nahrungs-
mittelallergien haben wir uns entschieden 
auch die vielen „kleinen“ Leitlinien der AG 
NMA weiterhin im Ringbuch abzudrucken, 
da diese ausführlicher auf spezifische Frage-
stellungen eingehen. In diesem Zusammen-

Vorwort

©Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle



X Diätetik in der Allergologie

hang sei auch auf die vielen europäischen 
allergologischen Leitlinien verwiesen, an de-
ren Erstellung viele Mitglieder der AG NMA 
beteiligt waren.
Ein nicht unbedeutender Teil der Leitlinien 
und Positionspapiere der AG NMA widmet 
sich auch den nicht-IgE vermittelten Unver-
träglichkeiten. So wurde aktuell das Update 
der „Leitlinie zum Vorgehen bei Verdacht 
auf Unverträglichkeit gegenüber oral auf-
genommenem Histamin“ veröffentlicht und 
findet sich mit einer überarbeiteten Version 
der Diät empfehlungen in diesem Ringbuch.

Mit der aktuellen Überarbeitung bleibt das 
Ringbuch dem Anspruch gerecht, ein Stan-
dardwerk für die Diagnostik und Therapie 
auf neuestem Wissensstand zu sein. Wir 
bedanken uns bei allen Mitgliedern des ak-
dida und der AG NMA, ohne deren aktive 
Mitarbeit die Neuauflage des Ringbuchs nur 
schwer realisierbar gewesen wäre. Ihnen als 
Lesern wünschen wir, dass Ihnen das Ring-
buch weiterhin eine gute Grundlage für Ihre 
tägliche Arbeit mit Ihren Patienten bietet.

Imke Reese, München, Christiane Schäfer, Hamburg, 
Thomas Werfel, Hannover, und Margitta Worm, Berlin

Mai 2017



Arbeitskreis Diätetik 
in der Allergologie

Eliminationsdiäten bei 
Nahrungsmittelallergie 

und anderen  
Unverträglich keitsreaktionen
Eliminations- oder Auslassdiäten spielen in 
der Diagnostik und Therapie von Unverträg-
lichkeitsreaktionen auf Nahrungsmittel eine 
zentrale Rolle [1, 2, 3]. Unabhängig davon, 
ob es sich um ein allergisches Geschehen, 
eine Pseudoallergie oder um eine oral pro-
vozierbare Kontaktsensibilisierung handelt, 
beruht die Diagnostik in einem wesent-
lichen Punkt auf einer Eliminationsdiät [2, 
4, 5]. Allergien auf (Grund-)Nahrungsmittel, 
pollenassoziierte Nahrungsmittelallergien 
und die latexassoziierte Nahrungsmittel-
allergie lassen sich den IgE-vermittelten – im 
Säuglingsalter auch den nicht-IgE-vermittel-
ten – allergischen Reaktionen (z.B. FPIES 
food protein induced enterocolitis) zurech-
nen, die in der Regel mit einer kurzen Latenz-
zeit auftreten [2, 6]. Während im Kindesalter 
zu 90% Allergien auf Grundnahrungsmit-
tel wie Hühnerei, Kuhmilch, Erdnuss, Soja 
und Weizen vorkommen, sind es im Er-
wachsenenalter vor allem pollen assoziierte 
Nahrungsmittel, Fisch und Schalentiere, 
die vorrangig zu allergischen Symptomen 
führen [2], wobei Kinder, insbesondere bei 
Vorliegen einer atopischen Dermatitis, sehr 
viel häufiger von einer Nahrungsmittelall-
ergie betroffen sind als Erwachsene [7, 8, 
9]. Die Häufigkeit pollenassoziierter Nah-
rungsmittelallergien, haben bei chronischen 
Erkrankungen wie atopischer Dermatitis und 
allergischem Asthma bronchiale eine nicht 
zu unterschätzende Bedeutung. Insbeson-
dere nimmt mit steigendem Lebensalter die 
Bedeutung des allergischen Asthmas zu [1, 
10, 11, 34].
Die Analyse molekularer Allergenstruk-
turen verändert die Bewertung klinisch 
relevanter Kreuzreaktivitäten. Die Diät-
empfehlungen wurden entsprechend des 
aktuellen Kenntnisstandes geändert.

Pseudoallergische Reaktionen auf Nah-
rungsmittel und Nahrungsmittelzusatzstoffe 
sind sowohl für das Kindes- als auch für das 
Erwachsenenalter meist im Zusammenhang 
mit einer chronischen Urtikaria oder einem 
atopischen Ekzem beschrieben, kommen im 
Kindesalter aber vergleichsweise selten vor 
[4, 12, 13, 14].

Bei Verdacht auf eine Nahrungsmittelunver-
träglichkeit gibt die Anamnese den wich-
tigsten Anhalt für den/die verantwortlichen 
Auslöser. Diese wird idealerweise sowohl 
durch den Allergologen als auch durch eine 
allergologisch versierte Ernährungsfachkraft 
durchgeführt. Dabei ist die Anamnese weit 
mehr als die Dokumentation des Patienten-
berichts. Oftmals sehen Betroffene „kausa-
le“ Zusammenhänge, die sich im Laufe der 
Anamnese nicht beweisen lassen. Durch 
gezieltes Nachfragen und Hinterfragen wird 
der Blick auf tatsächliche Auslöser gelenkt 
bzw. kann der Verdacht auf eine Nahrungs-
mittelunverträglichkeit auch verworfen wer-
den. In vielen Fällen ist es hilfreich, ein Er-
nährungs- und Symptomprotokoll führen zu 
lassen. Die Auswertung eines solchen Proto-
kolls stellt ein zusätzliches Instrument dar, 
ursächliche Zusammenhänge zu eruieren 
bzw. auszuschließen [2, 3, 15]. Gezielte dia-
gnostische Tools, bei Verdacht auf Allergie 
Haut- und Bluttests, untermauern den anam-
nestisch begründeten Verdacht. In einigen 
Fällen liefern Anamnese und durchgeführte 
Diagnostik ein klares Bild, sodass eine dia-
gnostische Diät nicht erforderlich ist. Oft-
mals muss der Verdacht aber noch durch eine 
diagnostisch durchgeführte Auslassdiät und 
nachfolgende Provokation bestätigt werden 
[2]. Eine Besserung der Beschwerden unter 
einer Eliminationsdiät kann bereits auf die 
klinische Relevanz des verdächtigten Auslö-
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sers hinweisen, die notwendige Bestätigung 
erbringt aber erst eine nachfolgende Provo-
kation [16, 17]. Letztere wird daher auch als 
Goldstandard der Diagnostik bezeichnet. Auf 
die aktuelle Leitlinie zur Durchführung von 
oralen Provokationstestungen der DGAKI in 
diesem Ringbuch wird ausdrücklich hinge-
wiesen.
In der aktuellen Auflage des Ringbuchs wur-
de das Provokationskapitel erneut überarbei-
tet. Rezepturen für die Provokation mit stark 
erhitzten (meist verbackenen) Lebensmitteln 
(Milch und Ei) wurden aufgenommen. Dar-
über hinaus sei auf die Übersichten aus dem 
Manuale der Gesellschaft für Pädiatrische 
Allergologie und Umweltmedizin (GPA) und 
dem PRACTALL consensus report verwie-
sen [16, 18, 35].
Bei Verdacht auf nicht-IgE-vermittelte Nah-
rungsmittelallergie und Pseudoallergie sind 
Haut- und Bluttests nicht aussagekräftig, 
weil das Geschehen nicht auf der Beteili-
gung von IgE-Antikörpern beruht. In die-
sem Fall liefern die Anamnese und/oder das 
Krankheitsbild (siehe oben) die Grundlage 
für die Entscheidung zur Durchführung der 
diagnostischen Diät. Im Falle der Pseudoall-
ergie handelt es sich um eine spezielle Elimi-
nationskost, die pseudoallergenarme Diät [4, 
12]. Ähnliches gilt, wenn Kohlenhydratma-
lassimilationen im Verdacht stehen, Sympto-
me hervorzurufen und sich dieser Verdacht 
durch H2-Atemtests nachweisen lässt [19, 
20].
Aufgrund der großen Popularität des umstrit-
tenen Krankheitsbildes der „Histaminintole-
ranz“ wurden in dieser Ringbuchausgabe so-
wohl die Leitlinie als auch eine überarbeitete 
Empfehlung für das diagnostische und the-
rapeutische Vorgehen bei Verdacht auf oral 
ausgelöste Histaminunverträglichkeit abge-
druckt [21, 22, 23].

Bestätigen Eliminationsdiät und Provoka-
tion eine Allergie bzw. Pseudoallergie auf 
(ein) bestimmte(s) Nahrungsmittel, ist als 
therapeutische Maßnahme eine individuell 
angepasste Eliminationskost erforderlich. 
Um eine konsequente Meidung sicher durch-
führen zu können, ist die Aufklärung des Be-
troffenen und seines Umfeldes hinsichtlich 
Allergenkennzeichnung von entscheidender 
Bedeutung. Deshalb wurde dem Thema der 
Allergendeklaration ein eigenständiges Ka-
pitel gewidmet. Bei der Durchführung einer 
Eliminationsdiät über einen längeren Zeit-
raum ist nicht nur die konsequente Meidung 
unverträglicher Lebensmittel, sondern auch 
ein bedarfsgerechter Ersatz der Inhaltsstoffe, 

die aufgrund der notwendigen Karenz nicht 
oder nur unzureichend zugeführt werden, 
erforderlich [2, 3, 24]. Unkontrollierte Di-
äten sind bei Patienten keine Seltenheit 
und Berichte über Nährstoffmängel infol-
ge unausgewogener – zum Teil unnötiger – 
diätetischer Maßnahmen sind zahlreich in 
der Literatur zu finden [25, 26, 27, 28].

Im frühen Säuglingsalter ist bei Vorliegen 
einer Kuhmilchallergie eine therapeutische 
Säuglingsnahrung empfehlenswert. Eine 
aktualisierte Auflistung gängiger Präpara-
te finden Sie nach der Beratungsgrundlage 
bei Kuhmilchallergie. Doch selbst bei Gabe 
einer therapeutischen Formula muss die De-
ckung aller Nährstoffe überprüft werden, da 
mit sinkender Trinkmenge die Bedarfsde-
ckung für einige Mineralstoffe und Vitamine 
kritisch werden kann. Insbesondere bei mul-
tiplen Nahrungsmittelallergien ist auch auf 
eine ausreichende Makronährstoffzufuhr zu 
achten [24, 28].

Im Gegensatz zur Nahrungsmittelallergie 
ist bei Kohlenhydratmalassimilationen 
und Pseudoallergien keine komplette Mei-
dung erforderlich. Therapeutisch geht es 
vielmehr darum, die individuell verträgliche 
Menge unter Berücksichtigung relevanter 
Einflussfaktoren auszutesten und die lang-
fristige Ernährung so einschränkungsarm 
wie möglich zu etablieren [19, 29].

Die meisten Patienten mit einer Sensibili-
sierung auf Nickel tolerieren nickelhalti-
ge Lebensmittel problemlos, lediglich in 
einigen wenigen Fällen verursachen stark 
nickelhaltige Speisen ein Aufflammen der 
Ekzeme (insbesondere dyshidrosiforme 
Handekzeme). Bei einer Nickelkontaktsen-
sibilisierung, die im Epikutantest nachge-
wiesen wurde, kann über eine nickelarme 
Diät und eine nachfolgende Provokation mit 
2,5 mg Nickel festgestellt werden, ob oral 
aufgenommenes Nickel einen Einfluss auf 
den Hautzustand hat [30]. 

Neben Sicherheit durch Meidung des/der 
Auslöser und einer bedarfsgerechten Er-
nährung sollte auch die Lebensqualität des 
Patienten in der Ernährungstherapie Berück-
sichtigung finden. Ein gutes Krankheitsma-
nagement seitens des Patienten ist erst dann 
möglich, wenn die Lebensqualität als kaum 
oder wenig gemindert empfunden wird. Dies 
ist maßgeblich davon abhängig, ob dem Pa-
tienten interessante und praktikable, indi-
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viduell angepasste Alternativen für das/die 
eliminierte(n) Lebensmittel geboten werden.

Der Arbeitskreis Diätetik in der Allergologie 
(www.ak-dida.de) verfolgt auch weiterhin 
drei maßgebliche Ziele bei der Aktualisie-
rung und Neuerstellung von Beratungsgrund-
lagen:
 – Standardisierung von Eliminationsdiäten, 
um Verunsicherungen seitens des Patien-
ten durch unterschiedliche Diätpläne ver-
schiedener Beratungskräfte einzugrenzen,

 – Zusammentragen von spezifischem Fach-
wissen im Hinblick auf Elimination und 
Ersatzmöglichkeiten häufiger Auslöser 
von Nahrungsmittelunverträglichkeitsre-
aktionen,

 – Hilfestellung zur Beratung durch qualita-
tiv hochwertige, wissenschaftlich abgesi-
cherte Beratungsmaterialien.

Das Vorhaben des Arbeitskreises Diätetik in 
der Allergologie findet die volle Unterstüt-
zung der Arbeitsgemeinschaft Nahrungsmit-
telallergie der DGAKI. Um eine enge Ver-
zahnung beider Gruppen zu erreichen und 
eine gute Kommunikation zu gewährleisten, 
hat die Arbeitsgruppe Nahrungsmittelall-
ergie der DGAKI inzwischen vier ständige 
Vertreterinnen des Arbeitskreises Diätetik 
in der Allergologie als Vollmitglieder aufge-
nommen.

Die Beratungsgrundlagen wurden seit der 
Erstauflage des Ringbuches immer auf dem 
neuesten Stand gehalten und liegen inzwi-
schen in deutlich erweiterter Form vor. In 
der Regel wurde auf die Nennung von Her-
stellern bewusst verzichtet, da Rezepturen 
von Produkten sich jederzeit ändern können 
und daher keine Sicherheit für (Pseudo)-All-
ergiker gewährleistet werden kann [16]. Eine 
Ausnahme bilden Produkte, die explizit für 
Allergiker geeignet sind bzw. die sich durch 
den Verzicht auf ein bestimmtes Nahrungs-
mittel auszeichnen.

Im vorliegenden Ringbuch wurden für die 
häufigsten Auslöser von Unverträglichkeits-
reaktionen, aber auch für besonders potente 
und trotzdem seltene Nahrungsmittelaller-
gene Empfehlungen entwickelt. Die Diäten, 
die bei Allergien Verwendung finden, sind so 
aufgebaut, dass auf dem Deckblatt Hilfestel-
lungen zur Überprüfung von Zutatenlisten 
und Tipps für Ersatzmöglichkeiten gegeben 
werden. Dazugehörig ist jeweils eine Ta-
belle, die die Nahrungsmittel, sortiert nach 
Obergruppen, in geeignete und in der Re-

gel ungeeignete Lebensmittel (Vorkommen 
unverträglicher Nahrungsmittelbestandtei-
le wahrscheinlich) einteilt. Da die meisten 
Lebensmittel ein Restrisiko bergen, unver-
trägliche Bestandteile zu enthalten, ist un-
ter jeder Tabelle der Vermerk „Zutatenliste 
beachten oder beim Hersteller nachfragen“ 
abgedruckt. Die meisten Patienten mit Nah-
rungsmittelallergien reagieren auf ein oder 
zwei Nahrungsmittel allergisch, in Einzel-
fällen kann aber auch die Meidung mehre-
rer Nahrungsmittel erforderlich sein. Dieser 
Tatsache wurde insofern Rechnung getragen, 
als die gängigsten Kombinationsdiäten in 
Tabellenform erstellt wurden, denen für die 
Beratung die entsprechenden Deckblätter der 
relevanten Allergene hinzugefügt werden. So 
würden der kuhmilch-, weizen- und hühner-
eifreien Diät die drei Deckblätter Kuhmilch-, 
Weizen- und Hühnereiallergie beigefügt 
werden. Für die Beratung dieser Kombina-
tionsdiäten kann es hilfreich sein, die Diäten 
im Gespräch farblich zu kennzeichnen (z.B. 
rot für Kuhmilch, gelb für Hühnerei, grün für 
Weizen). Die Auswahl der Kombinationen 
wurde nach Relevanz in der täglichen Bera-
tungspraxis getroffen.

Zu pollenassoziierten Nahrungsmittelallergi-
en, zur latexassoziierten Nahrungsmittelal-
lergie, zur Pseudoallergie und zur nickel-
armen Diät sind auf dem Deckblatt kurze 
Erläuterungen zu den Hintergründen und all-
gemeine Informationen zur Erkrankung ge-
geben. Mit Ausnahme der latexassoziierten 
Nahrungsmittelallergie wurden auch für die-
se Erkrankungen Diätpläne in Tabellenform 
erstellt. Insbesondere bei den Diätvorschlä-
gen zur pollenassoziierten Nahrungsmittelal-
lergie ist das Nacharbeiten und Anpassen 
an die individuellen Pollenprofile der Pati-
enten unerlässlich, da zu umfangreiche Ver-
bote die Toleranzerhaltung gefährden [1, 10].

Aktuell überarbeitet wurde auch die Emp-
fehlung zur Ernährung bei weizenabhängiger 
anstrengungsinduzierter Anaphylaxie. Neu 
hinzugekommen ist eine Beratungsgrundla-
ge für eine verzögerte Fleischallergie (alpha-
Gal). Ernährungsphysiologisch ist darauf zu 
achten, dass – je nachdem wie stark rotes 
Fleisch eingeschränkt wird – ausreichend ei-
senhaltige, ggf. auch eiweißhaltige Lebens-
mittel zugeführt werden.

Es ist davon auszugehen, dass ca. 15 – 20% 
der Bevölkerung an einer Laktoseintoleranz 
und etwa 30% an einer Fruktosemalabsorp-
tion leiden. Oftmals treten beide Unverträg-
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lichkeiten in Kombination auf. Da es sich 
bei den Kohlenhydratmalassimilationen um 
mengenabhängige Erkrankungen handelt, 
sind die Diätempfehlungen 3-stufig formu-
liert. Vor allem bei einer Fruktosemalab-
sorption profitieren Patienten – entgegen 
früherer Annahmen – von einer möglichst 
kurzen Karenzphase. Hier steht vor allem 
die Entwicklung eines anderen Essmusters 
im Vordergrund der Beratungen [19].

Seit der S3 Leitlinie Allergieprävention 
hat sich diätetisch Grundlegendes bei die-
sem Thema verändert. Die meisten Verbote 
haben ihre Berechtigung verloren. Doch 
das Fehlen konkreter Empfehlungen ver-
unsichert viele. Folglich wurden seit der 4. 
Auflage des Ringbuchs sowohl Empfehlun-
gen für Schwangerschaft und Stillzeit als 
auch für das Säuglings- und Kleinkindalter 
aufgenommen.

Ein Informationsblatt zum Vorgehen bei Ver-
dacht auf Zöliakie unterstreicht, dass dieses 
Krankheitsbild scharf von einer Weizenall-
ergie abgegrenzt werden muss. So ist es bei 
Verdacht auf Zöliakie absolut kontraindi-
ziert, eine Eliminationsdiät vor gesicherter 
Diagnose zu beginnen. Darüber hinaus soll-
ten Betroffene unbedingt auf die wichtige 
Begleitung durch die Deutsche Zöliakie-Ge-
sellschaft hingewiesen werden. Das umstrit-
tene Krankheitsbild der Nicht-Zöliakie-Glu-
ten/Weizen-Sensitivität wurde bewusst nicht 
thematisiert, weil nach wie vor unklar ist, ob 
es dieses Krankheitsbild überhaupt gibt [31, 
32, 33].

Durch den sinnvollen Einsatz der erarbei-
teten Beratungsmaterialien kann die Arbeit 
von Ernährungsfachkräften, Betroffene von 
Nahrungsmittelunverträglichkeitsreaktionen 
zu beraten, weiterhin sowohl im diagnosti-
schen als auch im therapeutischen Bereich 
auf einem gesicherten, qualitativ hohen Ni-
veau stattfinden. Dabei ist zu beachten, dass 
selbstverständlich die Indikationsstellung 
zur Einleitung einer in der Regel einschrän-
kenden Eliminationsdiät stets in Zusammen-
arbeit mit allergologisch erfahrenen Ärzten 
erfolgen muss und auf einer vorangegange-
nen intensiven Diagnostik beruht.

Das Beratungsmaterial ist ausdrücklich 
nicht dazu gedacht, als „Hand-out“ ohne 
eine individuelle Ernährungstherapie (sie-
he oben) herausgegeben zu werden. Dazu 
sind erarbeitete Diätvorschläge zu pau-
schal und zu grob gefasst.

Die Verwendung einheitlicher Materiali-
en an unterschiedlichen Allergiezentren ist 
eine sinnvolle Maßnahme gegen die Ver-
unsicherung der Patienten, deren Ursache 
unter anderem in einer Überflutung mit un-
terschiedlichen – häufig auch falschen und 
wissenschaftlich nicht gesicherten – Infor-
mationen begründet ist, und wirkt damit 
unkontrollierten diätetischen Maßnahmen 
entgegen.
Zum konkreten diätetischen Vorgehen bei der 
Bandbreite der verschiedenen Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten wird Anfang 2018 das 
Buch „Ernährungstherapie in der Allergolo-
gie“ inzwischen in der 3. Auflage im Dustri-
Verlag erscheinen [15].
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Auswahl von Kochbüchern und hilfreicher Patientenliteratur
Nahrungsmittelallergien

DAAB
Kochen für kleine Leckermäuler mit Nahrungsmittelallergie
Für 1 – 6-jährige Kinder, DAAB e.V.

Reese I, Constien A, Schäfer C
Richtig einkaufen bei Lebensmittelallergie
eBook ASIN: B004W1JJN2. ISBN: 987-3-00-026420-7

Schäfer C, Kamp A
Köstlich essen bei Kreuzallergien
Die Allergiespirale zum Stoppen bringen. TRIAS. Februar 2008, ISBN: 3-8304-3439-1; 
eBook ASIN: B007IVWQXS

Schäfer C, Schäfer B
Gesund essen für Kinder ohne Milch, Ei, Soja und Weizen
128 Seiten, mit ca. 60 Farbfotos. Format: 17,0 × 23,5 cm, Klappenbroschur
ISBN: 978-3-8338-2313-8. GU Dezember 2011; 14,90 €, Neuauflage Januar 2018

Glutenfrei

Deutsche Zöliakie Gesellschaft e.V.
Rezeptsammlung; Brot und Backwaren, Stuttgart

Hiller A
Köstlich essen bei Zöliakie: Über 140 Rezepte: Gluten zuverlässig meiden
TRIAS Verlag. 2010; ISBN: 3-8304-3677-7

Soeffker S. Schäfer C
Gesund essen für Kinder: Glutenfrei kochen und backen
Einfach und lecker glutenfrei kochen und backen – für Kinder und die ganze Familie
GU Dezember 2011, eBook ASIN: B009NOEE60

Schäfer C, Strehle S
Gesund essen: Glutenfrei kochen und backen
192 Seiten, ISBN 978-3-8338-4674-8, Gräfe & Unzer Verlag, September 2015
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Unverträglichkeiten Fruktose – Laktose – Sorbit
Kamp A, Schäfer C
Gesund essen: Fuktosearm genießen
100 Rezepte bringen den Bauch zur Ruhe, GU Verlag, ISBN: 3-833-82898-6,
eBook ASIN: B00BS2IHBIGU

Kamp A
Laktoseintoleranz
Genussvoll kochen ohne Kuhmilch, GU Verlag, ISBN: 3-833-85716-1

Schäfer C, Kamp A
Köstlich essen Fruktose, Laktose & Sorbit vermeiden
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Die Vorgaben für die Allergenkennzeichnung von Lebensmitteln haben in den vergangenen 
Jahren relevante Änderungen erfahren. Seit Ende November 2011 ist die Europäische Le-
bensmittelinformationsverordnung EU Nr. 1169/2011 (LMIV) in Kraft [1] und ersetzt die 
bisher geltenden EU-Richtlinien 2003/89/EC [4], 2006/142/EC [3] und 2007/68/EC [2] zur 
Kennzeichnung allergener Lebensmittel sowie deren nationale Umsetzung im Sinne der Le-
bensmittelkennzeichnungsverordnung (LMKV) [12]. Die LMIV regelt neben weiteren Vor-
gaben für die Lebensmittelkennzeichnung die EU-weit verpflichtende Kennzeichnung von 
Stoffen oder Erzeugnissen, die Allergien oder nicht allergische Unverträglichkeiten auslösen 
können. Die Deklarationspflicht gilt nicht wie bisher nur für vorverpackte Lebensmittel, son-
dern auch für sogenannte „lose Ware“, d.h. direkt an den Endverbraucher abgegebene Lebens-
mittel (z.B. beim Bäcker, Metzger).
Mit der verbindlichen Umsetzung der LMIV in nationales Recht seit dem 14.12.2014 gelten 
die Vorschriften für alle Lebensmittel, die in den Verkehr gebracht werden. Die Ausgestaltung 
nationaler Rechtsvorschriften gemäß Artikel 44 Abs. 2 der EU-Verordnung Nr. 1169/2011 
(LMIV) in Bezug auf Art und Weise der Allergeninformation bei loser Ware erfolgte mit der 
am 28.11.2014 beschlossenen Vorläufigen Lebensmittelinformations-Ergänzungsverord-
nung (VorlLMIEV) [24]. Das Inkrafttreten der Lebensmittelinformations-Durchführungs-
verordnung (LMIDV) wird noch für 2017 erwartet. Zwar wird die LMIDV im Vergleich zur 
VorlLMIEV keine Änderungen hinsichtlich der Allergeninformation enthalten, jedoch sieht 
der Verordnungsentwurf die Definition sanktionsrechtlicher Tatbestände von Verstößen gegen 
die Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vor.
Für Österreich wurde die nationale Rechtsvorschrift durch Veröffentlichung im Bundesge-
setzblatt für die Republik Österreich Jahrgang 2014 – 175. Verordnung Allergeninformation 
vom 10. Juli 2014 rechtskräftig [5].

Allergenkennzeichnung bei vorverpackten Lebensmitteln
Die LMIV regelt die Kennzeichnung der 14 häufigsten bzw. potentesten Auslöser, einschließ-
lich Sulfit und Laktose. Die der Kennzeichnungspflicht unterliegenden Stoffe und Erzeug-
nisse sowie Ausnahmen von der Deklarationspflicht sind im Anhang II der LMIV aufgeführt 
(Tab. 1). Ausnahmeregelungen gibt es für Verarbeitungserzeugnisse allergener Rohstoffe, bei 
denen die Hersteller durch wissenschaftliche Studien die Abwesenheit von allergenem Poten-
tial fristgerecht nachgewiesen haben [18].
Die kennzeichungspflichtigen Stoffe und Erzeugnisse sind unabhängig von der verwendeten 
Menge grundsätzlich dann in der Zutatenliste von Lebensmitteln aufzuführen, wenn sie be-
wusst und mit Absicht während der Herstellung des Lebensmittels verwendet wurden und da-
mit Zutaten oder technische Hilfsstoffe darstellen. Die in Tabelle 1 aufgeführten Lebensmittel 
sind somit auch dann zu deklarieren, wenn sie nur als Trägerstoff (z.B. „Aroma, mit Weizen“ 
und „Gewürzextrakt, enthält Milchzucker“) oder als Lösungsmittel (z.B. „Vitamin E, enthält 
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Erdnussöl“ genutzt wurden, d.h. sie im Endprodukt in veränderter Form enthalten sind und 
in der Regel keine allergischen Reaktionen mehr auslösen (z.B. Emulgator Lezithin ((Soja)).
Lediglich für Sulfit erfolgt die Kennzeichnung in Abhängigkeit eines definierten Grenzwertes. 
Die neue Allergenkennzeichnung gilt auch für alkoholische Getränke (> 1,2 Vol% Alkohol) 
und für Lebensmittel in Verpackungen mit einer Fläche < 10 cm2 (z.B. Schokoladenprodukte), 
für die keine Zutatenliste vorgeschrieben ist. Diese müssen einen eindeutigen Hinweis auf das 
Vorkommen des Allergens tragen, z.B. „enthält Milch“. Dieser Hinweis kann nur dann entfal-
len, wenn sich die Bezeichnung des Lebensmittels eindeutig auf den kennzeichnungspflichten 
Auslöser bezieht, z.B. Vollmilchschokolade.
Zur besseren Erkennbarkeit allergener Inhaltsstoffe sind die in Tabelle 1 genannten Stoffe und 
daraus hergestellte Erzeugnisse im Zutatenverzeichnis eindeutig von dem restlichen Zutaten-
verzeichnis abzuheben, z.B. durch die Schriftart, den Schriftstil oder die Hintergrundfarbe [1].

Tab. 1. Liste der Zutaten, die gemäß Anhang II der LMIV (VO (EU) 1169/2011, DE 22.11.2011 Amtsblatt 
der Europäischen Union L 304/43) seit dem 13.12.2014 bei vorverpackter und loser Ware kennzeich-
nungspflichtig sind.

ANHANG II
STOFFE ODER ERZEUGNISSE, DIE ALLERGIEN ODER UNVERTRÄGLICHKEITEN AUSLÖSEN 
1. Glutenhaltiges Getreide, namentlich Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamuta oder 

Hybridstämme davon, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, ausgenommen
 – Glukosesirupe auf Weizenbasis einschließlich Dextrose*
 – Maltodextrine auf Weizenbasis*
 – Glukosesirupe auf Gerstenbasis
 – Getreide zur Herstellung von alkoholischen Destillaten einschließlich Ethylalkohol  

landwirtschaftlichen Ursprungs
2. Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
3. Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
4. Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse, außer

 – Fischgelatine, die als Trägerstoff für Vitamin- oder Karotinoidzubereitungen verwendet wird
 – Fischgelatine oder Hausenblase, die als Klärhilfsmittel in Bier und Wein verwendet wird

5. Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
6. Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, außer

 – vollständig raffiniertes Sojabohnenöl und -fett*
 – natürliche gemischte Tocopherole (E306), natürliches D-alpha-Tocopherol, natürliches 

D-alpha-Tocopherolacetat, natürliches D-alpha-Tocopherolsukzinat aus Sojabohnenquellen
 – aus pflanzlichen Ölen gewonnene Phytosterine und Phytosterinester aus Sojabohnenquellen
 – aus Pflanzenölsterinen gewonnene Phytostanolester aus Sojabohnenquellen

7. Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose), außer
 – Molke zur Herstellung von alkoholischen Destillaten einschließlich Ethylalkohol landwirtschaftli-

chen Ursprungs
 – Lactit

8. Schalenfrüchte, namentlich Mandeln (Amygdalus communis L.), Haselnüsse (Corylus 
avellana), Walnüsse (Juglans regia), Kaschunüsse (Anacardium occidentale), Pecannüsse 
(Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), Paranüsse (Bertholletia excelsa), Pistazien 
(Pistacia vera), Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) sowie daraus 
gewonnene Erzeugnisse, außer Nüssen zur Herstellung von alkoholischen Destillaten 
einschließlich Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs

9. Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
10. Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
11. Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugniss
12. Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als 

insgesamt vorhandenes SO2, die für verzehrfertige oder gemäß den Anweisungen des 
Herstellers in den ursprünglichen Zustand zurückgeführte Erzeugnisse zu berechnen sind

13. Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
14. Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse

*und daraus gewonnene Erzeugnisse, soweit das Verfahren, das sie durchlaufen haben, die Allergenität, 
die von der EFSA für das entsprechende Erzeugnis ermittelt wurde, aus dem sie gewonnen wurden, 
wahrscheinlich nicht erhöht.
aKhorasan-Weizen.
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Alle Zutaten müssen gemäß Artikel 9 mit ihrer Bezeichnung im Zutatenverzeichnis aufge-
führt werden, dementsprechend sind glutenhaltige Getreidearten und Schalenfrüchte nament-
lich zu nennen: z.B. wenn kein Zutatenverzeichnis vorgesehen ist (s.o.) „enthält Haselnuss“ 
oder „enthält Dinkel“ etc. Das ursprünglich in Anhang II glutenhaltige Getreide „Kamut“ 
wurde durch die Bezeichnung „Khorasan-Weizen“ ersetzt, da es sich bei dem in der LMIV 
genannten Kamut um ein eingetragenes Markenzeichen (Kamut®) handelt [8].
Die sogenannte 2% Regel, die z.B. die Nennung einer „Gewürz-„ oder „Kräutermischung“ in 
der Zutatenliste möglich macht, ohne dass die einzelnen Bestandteile aufgeführt werden müs-
sen, wenn diese einen Mengenanteil von unter 2% am Endprodukt ausmacht, gilt ausdrück-
lich nicht für die kennzeichnungspflichtigen allergieauslösenden Lebensmittel (z.B. Senf oder 
Sellerie). Sie kann lediglich eine Stolperfalle für Allergiker darstellen, deren Allergene nicht 
deklarierungspflichtig sind (Beispiel: Kardamomallergiker).

Allergenkennzeichnung bei nicht vorverpackten Lebensmitteln

Als bedeutende Neuerung schreibt die LMIV die Allergeninformation auch für nicht vorver-
packte Lebensmittel, sog. „lose Ware“, vor. Das heißt, dass Anbieter von Lebensmitteln wie 
Metzger, Bäcker, Restaurants, Eisdielen sowie Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung 
wie Kindertagesstätten, Schulmensen, Kantinen und Krankenhausküchen die im Anhang II 
der LMIV genannten Zutaten kenntlich machen müssen [1, 24]. Gelegentlich stattfindende 
Veranstaltungen durch Gemeinden, Vereine oder private Veranstalter wie beispielsweise der 
Kuchenbasar durch Eltern in der Kindertagesstätte sind von dieser Regelung ausgenommen, 
da die LMIV nur für Unternehmen gilt. Der Unternehmensbegriff setzt gemäß Erwägungs-
grund 15 LMIV „eine gewissen Kontinuität der Aktivitäten und einen gewissen Organisa-
tionsgrad voraus. Tätigkeiten wie der gelegentliche Umgang mit Lebensmitteln und deren 
Lieferung, das Servieren von Mahlzeiten und der Verkauf von Lebensmitteln durch Privat-
personen z.B. bei Wohltätigkeitsveranstaltungen oder auf Märkten und Zusammenkünften 
auf lokaler Ebene sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen.“ (Zitat 
Erwägungsrund 15) [20].

Die Kennzeichnungspflicht gilt gemäß LMIV für „Lebensmittel, die
 – ohne Verpackung zum Verkauf angeboten werden,
 – auf Wunsch des Endverbrauchers oder des Anbieters von Gemeinschaftsverpflegung am 
Verkaufsort verpackt werden oder

 – im Hinblick auf ihren unmittelbaren Verkauf vorverpackt und nicht zur Selbstbedienung 
angeboten werden.“

Von der in Artikel 44 LMIV vorgesehenen Möglichkeit, die Art und Weise der Informationsver-
mittlung auf nationaler Ebene zu regeln, wurde in Deutschland erst mit der am 28.11.2014 verab-
schiedeten Vorläufigen Lebensmittelinformations-Ergänzungsverordnung ( VorlLMIEV) 
Gebrauch gemacht.

Lebensmittel dürfen demnach nur an den Verbraucher abgegeben werden, wenn die verwen-
deten Allergene mit dem Begriff „enhält…“ gut sichtbar sowie deutlich und gut lesbar ge-
kennzeichnet sind
 – „auf einem Schild auf dem Lebensmittel oder in der Nähe des Lebensmittels,
 – bei der Abgabe von Lebensmitteln durch Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung auf Spei-
se- und Getränkekarten oder in Preisverzeichnissen,

 – durch einen Aushang in der Verkaufsstätte oder
 – durch sonstige schriftliche oder vom Lebensmittelunternehmer bereitgestellte elektronische 
Unterrichtung, die für Endverbraucher und Anbieter für Gemeinschaftsverpflegung unmit-
telbar und leicht zugänglich ist“ [24].

Die Information muss immer vor Kaufabschluss und Abgabe des Lebensmittels erfolgen.
Ist die Allergeninformation für den Verbraucher nicht unmittelbar (siehe Punkte 1 – 3) einseh-
bar, sondern wird wie in Punkt 4 beschrieben z.B. in Form einer Kladde oder einem Compu-
terterminal zur Verfügung gestellt, muss bei dem Lebensmittel oder in einem gut sichtbaren 
Ausgang in der Verkaufsstätte darauf hingewiesen werden, wie die Information erfolgt [24].
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In Speise- und Getränkekarten sowie in Preisverzeichnissen (s. Nr. 2) kann die Allergen-
kennzeichnung durch leicht verständlichen Fuß- oder Endnoten erfolgen, „wenn auf diese bei 
der Bezeichnung des Lebensmittels in hervorgehobener Weise hingewiesen wird“ [24]. Nach 
wie vor als kritisch zu betrachten ist hierbei jedoch das Fehlen einheitlicher Vorgaben für die 
Fußnoten-Codierung. Diese sollte leicht verständlich bzw. selbsterklärend sein [15, 19].

Codierungsempfehlung für Österreich [7]

Zur Codierung bei offener Ware gibt es eine Empfehlung des Bundesministeriums für Ge-
sundheit, welches eine „Buchstabencodierung“ vorsieht. Von vielen Verpflegungsbetrieben 
wurde die Empfehlung angenommen. Wird diese Kurzbezeichnung verwendet, muss in der 
Fußnote der Hinweis vermerkt werden, dass es sich um eine Allergeninformation gemäß Co-
dex-Empfehlung handelt:

Im Gegensatz zur österreichischen Vorgabe, in der die Allergeninformation zu glutenhaltigem 
Getreide sowie den Schalenfrüchten mit dem Gruppennamen erfolgen kann, muss in Deutsch-
land gemäß den Erläuterungen der VorlLMIEV eine differenzierte Information durch die na-
mentliche Nennung erfolgen: „Enthält Haselnuss, Weizen“. Dies ist begrüßenswert, da eine 
Allergie gegen eine glutenhaltige Getreideart oder eine Schalenfrucht aus allergologischer 
Sicht nicht notwendigerweise die Meidung der gesamten Gruppe zur Folge haben muss. In 
der Praxis jedoch zeigt sich, dass diese Vorgabe nicht konsequent umgesetzt wird [19]. Auch 
in der bisher nicht geregelten Deklaration von unbeabsichtigten Einträgen werden diese Grup-
pennamen häufig verwendet. Hier besteht dringender Nachbesserungsbedarf.
Alternativ zu den o.g. Informationsmöglichkeiten auf schriftliche oder elektronische Art und 
Weise ist auch eine mündliche Auskunft durch einen „über die Verwendung der betreffen-
den Zutaten oder Verarbeitungshilfsstoffe hinreichend unterrichteten Mitarbeiter“ möglich, 
allerdings nur, wenn eine schriftliche Aufzeichnung über die verwendeten Zutaten oder Verar-
beitungshilfsstoffe vorliegt, die auf Nachfrage des Endverbrauchers unverzüglich vorgezeigt 
werden muss [24].
Die Untersuchung einer Berliner Arbeitsgruppe zeigt am Beispiel des Allergens Kuhmilch 
bezüglich der mündlichen Information des Verkaufspersonals jedoch deutlichen Verbesse-
rungsbedarf auf: Bei Testkäufen in 50 Bäckereien gab das Verkaufspersonal an, Allergiker 
hinsichtlich der Lebensmittelauswahl beraten zu können. Die nachfolgende lebensmittelana-
lytische Untersuchung wies jedoch bei jeder fünften der als kuhmilchfrei verkauften Proben 
gesundheitsrelevante Mengen von Kuhmilchprotein nach, die bei 10% der kuhmilchallergi-
schen Kinder allergische Symptome hervorrufen können [22]. Diese Ergebnisse werden sich 
auch auf andere Allergene übertragen lassen und verdeutlichen, dass die bisher ausstehende 
rechtliche Verankerung einer Schulungsverpflichtung unerlässlich ist, um die Umsetzung der 
Vorgaben der LMIV und VorlLMIEV im Lebensmitteleinzelhandel und der Gastronomie zu 
gewährleisten [19].

A glutenhaltiges Getreide
B Krebstiere
C Ei
D Fisch
E Erdnuss
F Soja
G Milch, einschließlich Laktose
H Schalenfrüchte
L Sellerie
M Senf
N Sesam
O Sulfite
P Lupinen
R Weichtiere
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Schulungsverpflichtung in Österreich

Obwohl in Österreich eine verpflichtende Teilnahme zur Schulung für Mitarbeiter von Ver-
pflegungsbetrieben gesetzlich geregelt ist, erweist sich eine fehlerfreie Allergeninformation 
als schwierig. Es muss mindestens eine geschulte Person während der Öffnungszeit des Be-
triebes vor Ort sein. Der Lebensmittelunternehmer ist auch dafür verantwortlich, die Schu-
lung alle 3 Jahre zu wiederholen. Dennoch besteht Nachholbedarf in der Qualität zur Durch-
führung der Schulung [6].

Unbeabsichtigte Allergeneinträge
Die in Tabelle 1 genannten allergenen Zutaten müssen ohne Ausnahme (bis auf die hier 
aufgeführten) und ohne Grenzwerte (bis auf Sulfit) gekennzeichnet werden. Durch diese 
Regelung nicht erfasst sind jedoch Allergeneinträge, die während des Herstellungsprozes-
ses durch Transport, Verarbeitung oder Lagerung unbeabsichtigt in Produkte gelangen, die 
laut Rezeptur frei von diesen zu kennzeichnenden Allergenen sind. Zum Beispiel können 
Nussanteile, aber auch ganze Nüsse in einer Vollmilchschokolade enthalten sein, wenn die 
gleiche Produktionsanlage zuvor zur Herstellung einer Nussschokolade verwendet wurde. 
Diese sogenannten Kreuzkontaminationen (cross-contacts oder cross-over) fallen nicht unter 
die Allergenkennzeichnung, sondern unterliegen der Produkthaftungs- und Sorgfaltspflicht 
des Herstellers [23]. Deshalb weisen viele Hersteller – auf freiwilliger Basis – auf mögliche 
Kreuzkontaminationen hin, z.B. durch Warnhinweise wie „kann Spuren von Nüssen enthal-
ten“, „kann Schalenfrüchte enthalten“, „Hergestellt auf einer Anlage, auf der auch Haselnüsse 
verarbeitet werden“ oder „im Betrieb werden auch Nüsse verarbeitet“. Da eine gesetzliche 
Regelung zum Wortlaut des Warnhinweises noch aussteht, können Hersteller zurzeit jeglichen 
Text verwenden, sodass beim Einkauf keine Rückschlüsse auf das tatsächliche Vorhandensein 
oder die Höhe des unbeabsichtigten Allergeneintrages möglich ist. Um den häufig fehlinter-
pretierten Begriff der „Spuren“-Kennzeichnung zu umgehen, empfehlen Industrieverbände 
den Lebensmittelherstellern mittlerweile die einheitliche Verwendung des Hinweises „Kann 
xy enthalten“. Da die Empfehlung nicht bindend ist, ist die Umsetzung entsprechend hetero-
gen und lässt auf eine gesetzliche Regelung hoffen.
In Artikel 36 der LMIV ist grundsätzlich geregelt, dass freiwillige Angaben nicht irreführend 
und missverständlich sein dürfen und auf wissenschaftlichen Daten beruhen müssen. Weiter-
hin ist vorgesehen, die Information über das mögliche und unbeabsichtigte Vorhandensein 
von Allergenen in Lebensmitteln zu reglementieren. Bis zur Umsetzung dieser Vorgabe bleibt 
die Situation für allergische Verbraucher allerdings unklar, da das Vorhandensein eines Warn-
hinweises zurzeit weder eine Aussage darüber zulässt, ob dieser aufgrund einer fundierten Ri-
sikobewertung und nach Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen seitens des Herstellers 
erfolgt, noch darüber, in welcher Menge in dem betreffenden Produkt tatsächlich Allergene 
enthalten sein können, oder aber ob es sich bei dem Hinweis nur um eine Vorsichtsmaß-
nahme des Herstellers zu seiner produkthaftungsrechtlichen Absicherung handelt. Auch das 
Fehlen der „Kann-enthalten-Kennzeichnung“ gibt zurzeit keine Auskunft über ein „sicheres“ 
Lebensmittel (Abb. 1).
Die gravierende Lücke der fehlenden Regelung der „Kann-enthalten“-Kennzeichnung 
mahnen sowohl Ärzteverbände wie die European Academy of Allergy and Clinical Immuno-
logy (EAACI) und die Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie 
(DGAKI) in ihren Positionspapieren [14, 16], als auch Patenverbände wie der Deutsche Aller-
gie- und Asthmabund (DAAB) [17] an. Die Herausforderung bei der Festlegung einheitlicher 
Grenzwerte zur einheitlichen und verbindlichen Risikobewertung der Lebensmittelhersteller 
ist die erhebliche inter- wie auch intraindividuelle Variabilität symptomauslösender Schwel-
lendosen [11]. Ein 100%iger Schutz vor subjektiven oder objektivierbaren allergischen Reak-
tionen ist nicht möglich [13]. Daher wird eine Anlehnung an die Referenzdosen von VITAL 
2.0 vorgeschlagen, bei deren Einhaltung 95 – 99% der Allergiker vor objektivierbaren Reak-
tionen geschützt wären [21].
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Empfehlungen für Lebensmittelallergiker
Immer das Zutatenverzeichnis lesen!

Da Hersteller jederzeit die Zusammensetzung der Produkte ändern können, ist bei jedem Ein-
kauf das Zutatenverzeichnis erneut zu prüfen.

Den Hersteller fragen

Das gilt sowohl für die Interpretation eines fehlenden Hinweises auf unbeabsichtigte All-
ergeneinträge, als auch für Personen, die gegen andere als die in der Tabelle 1 genannten 
allergenen Stoffe reagieren. Hier bietet das Lesen des Etiketts bzw. des Zutatenverzeichnisses 
keinen zuverlässigen Schutz.
Allergische Verbraucher sollten dazu ermuntert werden, sich bei Herstellern per Post, Email, 
über eine Webseite oder über die Telefonhotline hinsichtlich unbeabsichtigter Allergeneinträ-
ge bzw. die bei der Herstellung verwendeten Zutaten (bei Allergien gegen nicht deklarations-
pflichtige Allergieauslöser) zu informieren. Neben dem Effekt, eine konkrete Aussage über 
die Verträglichkeit des entsprechenden Produktes zu erhalten, werden Hersteller auf diese Art 
und Weise darauf hingewiesen, dass Allergiker eine relevante Zielgruppe sind, die genauere 
Information benötigen, als die zurzeit zur Verfügung stehenden. Kontaktadresse und gegebe-
nenfalls der Ansprechpartner finden sich auf der Produktverpackung und/oder Homepage des 
jeweiligen Herstellers.
Der DAAB e.V. und die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft (DZG) e.V. bieten einen umfängli-
chen Service auch mit Herstelleranfragen und Auskünften an. Bei Fragen, Unsicherheiten und 
Auffälligkeiten sollten Betroffene diese Verbände informieren.

Allergy Alerts/Allergen-Warnhinweise

Der DAAB e.V. bietet zudem einen kostenfreien Service in Form eines Newsletters, der nach 
Bedarf versendet wird. Meldungen umfassen die direkte Information per Email zu nicht de-

Abb. 1. Die Situation zur „Kann-enthalten-Kennzeichnung“ für Allergiker beim Einkauf: Vier Interpretati-
onsmöglichkeiten.
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klarierten Allergenen, Rezepturänderungen, Änderungen von Hinweisen zu unbeabsichtigten 
Allergeneinträgen und Hinweise zu neuen Produkten mit unerwarteten Allergenen. Interes-
sierte Verbraucher und Fachkräfte können sich kostenfrei für den Newsletter über die Home-
page des DAAB e.V. (www.daab.de) anmelden.

Im Zweifel besser verzichten!

Produkte unbekannter Zusammensetzung sind vorsichtshalber zu meiden.

Notfallset immer bei sich tragen

Allergiker, bei denen im Falle eines unbeabsichtigten Verzehrs des Allergens eine lebensbe-
drohliche allergische Reaktion nicht ausgeschlossen werden kann, sollten immer ein Notfall-
set bei sich tragen (z.B. beim Essen im Kindergarten, Schule, Restaurant) und in der Lage 
sein, dieses auch zu benutzen.

Zöliakie

Für Patienten, bei denen eine Zöliakie diagnostiziert wurde, ist es weiterhin unerlässlich, sich 
nach der aktuellen Lebensmittelaufstellung der DZG e.V. zu richten [9]. Auch wenn die aktu-
alisierten Kennzeichnungsvorgaben und die Festlegung eines Grenzwerts für die Kennzeich-
nung „glutenfrei“ auf 20 mg/kg [1, 8] Vorteile für die Zöliakiepatienten gebracht haben, so 
entspricht die Neuerung in vielen Bereichen nicht den Anforderungen und Bedürfnissen, die 
bei der Lebensmittelauswahl für eine glutenfreie Kost berücksichtigt werden müssen (siehe 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 828/2014 der Kommission vom 30. Juli 2014 über die 
Anforderung an die Bereitstellung von Informationen für Verbraucher über das Nichtvorhan-
densein oder das reduzierte Vorhandensein von Gluten in Lebensmitteln [10]).
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Allgemeine Empfehlungen 
für eine hühnereifreie 

Ernährung
Hühnerei gehört zu den ersten Nahrungsmitteln, die schwere allergische Reaktionen auslösen 
können. In der Regel treten Hühnereiallergien im Säuglings- und Kleinkindalter auf und ver-
lieren sich bis zum Schulalter in den meisten Fällen wieder. Aktuelle Untersuchungen weisen 
darauf hin, dass Hühnerei von einem Teil der betroffenen Allergiker in stark erhitzten geba-
ckenen Produkten vertragen wird. Eine Verträglichkeit von „verbackenem Ei“ sollte unter 
Arztaufsicht, nicht aber im Eigenversuch zu Hause, getestet werden. Der Verzehr von Eiern 
anderer Vögel kann zu Kreuzreaktionen führen, sodass ein Verzehr nur nach Austestung der 
Verträglichkeit beim Allergologen erwogen werden kann.
Im Gegensatz zur Kuhmilch gefährdet ein Verzicht auf Hühnerei nicht eine vollwertige Er-
nährung, da die Versorgung mit hochwertigen Eiweißen auch durch andere tierische Produkte 
oder eine geeignete Kombination aus pflanzlichen Produkten sichergestellt werden kann. 
Das Problem einer Hühnerei-Meidung liegt vielmehr im weit verbreiteten Vorkommen dieses 
Nahrungsmittels. Die Zutatenliste gibt die genaue Information, ob sich in dem Produkt Hüh-
nerei in irgendeiner Form befindet.
Wenn allerdings auf der Verpackung eines Nahrungsmittels bei der Nährstoffangabe die Zeile 
„Gramm (g) Eiweiß” zu lesen ist, handelt es sich hierbei um den Nährstoff Eiweiß (Protein) 
und deutet nicht unbedingt auf die Verwendung von Hühnerei hin.

Ausgewählte Alternativen zum Hühnerei:
 – Ei-Ersatzpulver gibt es mittlerweile in vielen Variationen (u.a. 3Pauly, Hammermühle, Lo-
profin, My Ey, MetaX, Natura, Orgran). Die Zutaten der verschiedenen Produkte bedür-
fen der Überprüfung auf andere Allergene (da sie Lupine, Soja oder Erbsenschrotfasern 
enthalten können)

 – ½ TL Natron auf 100 g Mehl
 – 2 EL Kartoffelstärke oder eine fein zerstampfte Kartoffel = Ersatz für 1 Ei
 – 1 EL Sojamehl (Schrot) auf 100 g Mehl (oder 1 EL Sojamehl mit 3 EL Wasser angesetzt = 
Ersatz für 1 Ei) (nicht bei Sojaallergie!)

 – 1 TL Johannisbrotkernmehl oder Guarkernmehl = Ersatz für 1 Ei
 – pürierte Banane statt Ei
 – Arrowroot (Pfeilwurzelstärke) (ca. ½ EL Arrowroot mit 3 EL Wasser angesetzt = Ersatz für 
1 Ei)

 – Teige ohne Ei wie Hefeteig, Strudelteig oder Mürbeteig

Weitere Küchentipps:
Zum Panieren von Fleisch oder Fisch das Gargut nur in Paniermehl wenden.
Zur Teiglockerung von Hackfleisch kann Quark (nicht bei Kuhmilchallergie oder Lakto-
seintoleranz!) oder eine rohe, geriebene Kartoffel verwendet werden.

Überprüfen Sie immer beim Einkauf die Zutatenliste der Produkte und meiden Sie 
Produkte, die Hühnerei oder Hühnereibestandteile enthalten bzw. enthalten können. 
Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Hersteller (oftmals per Hotline oder Homepage 
möglich).
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Lücken und Tücken der Kennzeichnungsverordnung:
 – Die Lebensmittelinformationsverordnung EU Nr. 1169/2011 (LMIV) legt fest, dass Ei und Eierzeugnisse als Zutat von 
verpackten und unverpackten Nahrungsmitteln – unabhängig von der verwendeten Menge – in der Zutatenliste aufge-
führt werden müssen.

 – Achten Sie trotz der Kennzeichnung auf die Begrifflichkeiten: Eiweißpulver, Volleipulver, Eiklar, Eigelb, Ovo-, Lyso-
zym, Simplesse.

 – Zu dem Warnhinweis „Kann Spuren von Hühnerei enthalten“ lassen Sie sich bitte im Rahmen Ihrer Ernährungstherapie 
beraten. Die Bedeutung dieses Warnhinweises muss für jeden Patienten im Einzelfall geklärt werden.

 – Die Kennzeichnungspflicht gilt seit dem 14. Dezember 2014 verpflichtend auch für lose Ware (z.B. beim Bäcker, Metz-
ger oder im Restaurant). Fragen Sie deshalb immer nach, wenn Sie Lebensmittel ohne Zutatenliste kaufen oder außer 
Haus essen, ob Ei oder Eibestandteile enthalten sind!

 – Brot und Backwaren können mit Ei glasiert sein.
 – Lysozym (aus Hühnerei gewonnen) wird als antibakterieller Zusatz in Käserinde, geriebenem Käse und fettreduzierten 
Käsesorten verwendet.

Hinweise:
 – Auch Medikamente können Hühnerei enthalten (z.B. lysozymhaltige Hals-Lutschtabletten). Bitte fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker!

 – Hühnerei-Eiweiß dient auch anderen Verwendungszwecken wie z.B. Ei-Shampoo.
 – Nur wenige Impfstoffe enthalten noch Eibestandteile (z.B. Influenza, Gelbfieber). Grundsätzlich enthalten Impfstoffe 
allenfalls kaum nachweisbare Spuren von Hühnereiweiß ohne allergisierende Potenz (z.B. MMR, Tollwut, FSME). 
Internationale Studien belegen, dass auch Kinder mit anamnestisch bekannter Hühnereiweißallergie problemlos und ge-
fahrlos mit MMR-Impfstoff geimpft werden können, sodass die Hühnereiweißallergie in internationalen und nationalen 
Leitlinien nicht mehr als Kontraindikation genannt wird. Fragen zu allergischen Reaktionen sollten auf jeden Fall mit 
dem Arzt besprochen werden.

Allgemeine Empfehlungen   hühnereifreie
für eine  Ernährung
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 - Nahrungsmittel, die kein Ei* enthalten  / Nahrungsmittel, die Ei* enthalten können

Getränke  9 (Mineral-)Wasser
 9 Fruchtsäfte und Fruchtsaftgetränke
 9 Tee, Kaffee
 9 Kakaogetränke ohne Ei*

 Ô Instantgetränke
 ÔKakaogetränkepulver
 ÔWein, Likör (Eierlikör, Cremelikör)

Gemüse, Obst 
und deren 
Erzeugnisse

 9 alle Sorten, frisch, tiefgekühlt, getrocknet oder 
Konserve ohne Zusätze von Ei*

 ÔObst- und Gemüsefertiggerichte, z.B. Aufläufe
 Ô Legierte Suppen und Soßen

Kartoffeln und 
Kartoffel-
erzeugnisse

 9 alle (selbst hergestellten) Zubereitungen ohne Ei*  ÔKartoffelzubereitungen wie Kartoffelgratin, -kroketten, 
-knödel
 ÔBauernfrühstück, Rösti, Kartoffelsalat

Getreide, Brot, 
Backwaren, 
Teigwaren, 
Nährmittel

 9 Brot, Brötchen und Knäckebrot ohne Ei*
 9 alle Getreidesorten wie Weizen, Roggen, Gerste, 
Hafer als: Flocken, Mehle, Grieß, Schrot, Stärke
 9 Frühstückscerealien ohne Ei*
 9 Zwieback, Kuchen und Gebäck ohne Ei* (s. Eiersatz)
 9 Nudeln ohne Ei*
 9 Reis, Mais, Hirse, Buchweizen, Quinoa und Amaranth 
sowie daraus hergestellte Produkte

 ÔMilchbrot und -brötchen, Buttermilchbrötchen, 
Rosinenbrötchen, Butterzopf, Hefezopf
 ÔKuchen, Torten, Biskuit, Waffeln, Stollen
 ÔGebäck, Kekse, Löffelbiskuit, Zwieback
 Ô Fertigbackmischungen
 ÔEierteigwaren (z.B. Spätzle etc.), Backerbsen
 Ô Flädle
 ÔNudeln

Milch, Milch- 
produkte, Käse

 9 Kuhmilch, Sauermilch, Molke, Buttermilch, Kefir
 9 Sahne, Kondensmilch
 9 Joghurt, saure Sahne
 9 Käse, Frischkäse, Speisequark
 9 Kakao aus reinem Kakaopulver
 9 Milchshakes und -fertiggetränke ohne Ei*

 ÔMilchpulver mit Eibestandteilen
 ÔEiscreme
 ÔKakaogetränke
 ÔKäserinde, geriebener sowie fettreduzierter Käse 
(s. Deckblatt)

Fleisch, 
Fleischwaren, 
Geflügel, Wild, 
Innereien, 
Wurst

 9 alle unverarbeiteten Sorten, frisch, tiefgekühlt oder 
geräuchert ohne weitere Zusätze
 9 reines Hackfleisch
 9 kalter Braten, selbst hergestellt
 9 Rohschinken, Roastbeef, Putenbrustaufschnitt
 9 Aufschnitt und Würstchen ohne Ei*

 Ô paniertes Fleisch, Fleischzubereitungen wie 
 zubereitetes Hackfleisch (z.B. Frikadellen, Tartar, 
Hamburger, Fleischpflanzerl, Buletten)
 Ô Fleischfertiggerichte, z.B. Pfannengerichte, 
 Hühnerfrikassee
 Ô Leberwurst, Leberpastete, Leberparfaits, Bratwurst, 
Brühwurst oder Kochwurst wie Mortadella o.ä.
 Ô Fleischsalate

Fisch und 
Fisch-
erzeugnisse

 9 alle unverarbeiteten Sorten, frisch, tiefgekühlt oder 
geräuchert ohne weitere Zusätze
 9 Fischstäbchen ohne Ei*

 Ô panierter Fisch, Fischstäbchen
 Ô Fischsalate, Fischfertiggerichte, Fischpastete 

Eier und 
Ei-Erzeugnisse

 9 Eiersatz s. Deckblatt  ÔEier und daraus hergestellte Eierspeisen wie 
Eierpfannkuchen, Omelett, Crepes
 ÔMayonnaise, Remoulade

Fette und Öle  9 alle Öle (z.B. Olivenöl, Rapsöl)
 9 Butter, Margarine
 9 Plattenfette

süße Brotauf-
striche, 
Süßungsmittel, 
Süßigkeiten

 9 Honig, Konfitüre, Schokocreme
 9 Fruchtgummi, Fruchtbonbons, Kaugummi, 
 Traubenzucker
 9 Schokolade, Blockschokolade, (Schoko-)Reiswaffeln
 9 Götterspeise, Fruchtkaltschalen, Grützen und Kompott
 9 selbst hergestellter Pudding
 9 reines Frucht- und Wassereis, Sorbet und 
 Milchspeiseeis ohne Ei*

 ÔPralinen, Schokoküsse
 ÔMarzipanzubereitungen
 ÔSchaumzuckerwaren, Baiser
 ÔSüßwaren mit Keksbestandteilen
 Ô (Fertig-)Pudding, Dessert, Cremespeise  
(sowie deren Fertigpulver)
 ÔSpeiseeis (Eisdiele: Kontamination!)

Verschiedenes 
und Spezialitä-
ten

 9 Ketchup, Senf
 9 selbst hergestelltes Dressing ohne Ei*  
z.B. Essig-Öl-Dressing
 9 vegane Pasteten, Brotaufstriche ohne Ei*

 Ô Fertigsuppen und -soßen
 ÔWürzpasten, Würzsoßen, gek. Brühe, Brühwürfel, 
Gemüsebrühen etc.
 ÔMayonnaise, Remoulade, Dressing, 
 Meerrettichzubereitungen
 Ô Feinkostsalate, Fertiggerichte, Pizza

*Ei steht stellvertretend für Hühnerei und Hühnereibestandteile (inkl. Lysozym).

Immer Zutatenliste beachten oder beim Hersteller nachfragen (Homepage/Hotline nutzen).
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Diätplan nur in Verbindung mit einer Ernährungstherapie sinnvoll. Individuelle Verträglichkeit beachten.

Nahrungsmittelauswahl   hühnereifreie
für eine  Ernährung
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